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 Veröffentlicht am 20.09.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §167 Abs2;

EStG 1972 §2 Abs2;

EStG 1972 §2 Abs4;

EStG 1972 §23 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990, 87;

Rechtssatz

Nicht die behauptete innere Motivation ist für die steuerliche Beurteilung einer Tätigkeit maßgebend, sondern es ist

von ihrem äußeren Erscheinungsbild auszugehen und zu prüfen, ob die Tätigkeit in der Art wie sie tatsächlich ausgeübt

wird, geeignet ist, auf Dauer positive Erträge zu erwirtschaften.
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